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§ 5 GUG Grundbuchsabschriften und
Grundbuchseinsicht bei Gericht

 GUG - Grundbuchsumstellungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)An der Stelle von Grundbuchsauszügen sind Abschriften auszufertigen.

2. (2)Die Einsicht in das Hauptbuch, die Urkundensammlung und die Hilfsverzeichnisse ist durch die Ausfertigung

von Abschriften zu gewähren. Auf Verlangen hat der Grundbuchsführer jedoch kurze Mitteilungen über

Eintragungen im Hauptbuch oder in Hilfsverzeichnissen mündlich zu erteilen; statt dessen kann auch die Einsicht

in Abschriften oder mit Hilfe geeigneter technischer Vorrichtungen gewährt werden.

3. (2a)Abschriften von Plänen aus der Urkundensammlung sind nur nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten

zu erteilen. Soweit eine Erteilung von Abschriften demnach nicht möglich ist, ist die Einsicht auf Verlangen mit

Hilfe geeigneter technischer Vorrichtungen zu gewähren.

4. (3)Abschriften aus dem Hauptbuch, der Urkundensammlung und den Hilfsverzeichnissen sind nur auf Verlangen

mit dem Gerichtssiegel zu versehen und zu unterfertigen.

5. (4)Abschriften und Mitteilungen aus dem Personenverzeichnis sind den dort eingetragenen Personen über die sie

betreffenden Eintragungen zu erteilen. Darüber hinaus sind Abschriften und Mitteilungen aus dem

Personenverzeichnis nur denjenigen Personen, die ein rechtliches Interesse daran darlegen, in dem dadurch

gerechtfertigten Umfang zu erteilen. Über die Verweigerung der Erteilung einer Abschrift ist mit Beschluß zu

entscheiden. Die Anfechtung dieses Beschlusses richtet sich nach den Vorschriften über das Verfahren außer

Streitsachen.

6. (5)Abschriften (Abs. 1) und Einsicht (Abs. 2) sowie Abschriften aus der Urkundensammlung sind auch über

Grundbücher zu gewähren, die bei anderen Gerichten geführt werden.

7. (6)Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten haben die Grundbuchsgerichte auch Einsicht in die

Katastralmappe zu gewähren; die Abs. 2, 3 und 5 gelten hiefür sinngemäß.
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